
Ab 2026 bekommst du einmal jährlich im April 
das EVG-Zusatzgeld (EVG-ZUG). Das bedeutet, du 
bekommst 25 % deines Monatsentgelts zusätz-
lich ausgezahlt. Das ist ein Ergebnis der jüngsten 
EVG-Tarifrunde.  

Für Teilzeitkräfte gelten die Vereinbarungen  
anteilig.

Neben dem EVG-ZUG beinhaltet der Tarifabschluss 
unter anderem eine Erhöhung der Entgelte um 
insgesamt 4 % in zwei Stufen (seit Juli 2025 und 
Sep. 2026). Zudem besteht (nur mit EVG- 
Tarifvertrag) das beliebte EVG-Wahlmodell, 
bei dem du dich zwischen mehr Geld, 
mehr Urlaub oder mehr Freizeit ent-
scheiden kannst.
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